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1 ANGABE DER RECHTSGRUNDLAGEN 

¶ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
BGBl. I S. 3634),  

¶ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),  

¶ Niedersächsische Bauordnung (NBauO), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. 2012 S. 46), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 25.09.2017 (Nds. GVBl. S. 336), 

¶ Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010 S. 576), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.02.2018 (Nds. GVBl. S. 22), 

¶ Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057). 

¶ Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 
22 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist 

2 ERFORDERNIS DER PLANAUFSTELLUNG / ZIELE UND ZWECKE 

Das Plangebiet liegt im Zentrum der Gemeinde Hammah, die zur Samtgemeinde 

Oldendorf-Himmelpforten gehört. 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 20 „Zwischen Am 

Acker, Bahnhofstraße und Osterheide“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für die Realisierung einer Seniorenpflegeeinrichtung mit zusätzlichen Wohneinhei-

ten für betreutes Wohnen sowie darauf zugeschnittener medizinischer, sozialer und 

gastronomischer Nutzungen geschaffen werden. Darüber hinaus sind im Plangebiet 

die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters, sowie weiteren ergänzenden Han-

delsnutzungen vorgesehen. 

Beim Plangebiet handelt es sich um eine innerhalb der bestehenden Ortslage liegende 

Fläche. Diese bietet durch die zentrale Lage im Siedlungsbereich eine gute Anbindung 

an die verkehrliche und soziale Infrastruktur der Ortschaft Hammah. Daher kann eine 

Einzahlhandels- und Seniorenwohnnutzung aus städtebaulicher Sicht hier sinnvoll 

etabliert werden. Innerhalb des Plangebietes befindet sich derzeit ein gastronomischer 

Betrieb mit Wohnhaus und Parkplatzflächen, der zu Gunsten der neuen Nutzungen 

abgebrochen werden soll. 

Im vorliegenden Fall wird demnach eine innerhalb der Ortslage liegende Fläche für die 

weitere Bauflächenentwicklung in Anspruch genommen. Dies erfolgt, um einerseits 

einen Beitrag zur Deckung des örtlichen und regionalen Bedarfs an betreuten Wohn-

formen, insbesondere für ältere Menschen, zu leisten. Dieser Bedarf ist deutlich er-

kennbar und wird auch im Rahmen des demographischen Wandels perspektivisch zu-

nehmen. Andererseits wird mit der Ansiedlung einer Einzelhandelsnutzung die Nahver-

sorgung in Hammah und umgebenden Ortsteilen der Samtgemeinde gestärkt. Bisher 

fehlt in Hammah ein ausreichendes Angebot und es müssen umliegende Orte angefah-

ren werden. 

Die bauliche Entwicklung und Sicherung des Plangebietes soll mittels der vorliegenden 

Bauleitplanung städtebaulich verträglich bewerkstelligt werden. Die vorliegende Bau-
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leitplanung gilt damit gem. § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB als erforderlich für die städtebauli-

che Entwicklung und Ordnung. 

Da es sich bei der Planung um eine Nachverdichtung des bestehenden Siedlungsbe-

reiches und damit um eine Innenentwicklungsmaßnahme handelt, wird die vorliegende 

Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB als 

Bebauungsplan der Innenentwicklung erfolgen.  

Eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB wird gem. § 13 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 13a 

Abs. 2 Nr. 1 BauGB nicht durchgeführt. 

Da die gem. § 19 Abs. 2 BauNVO zulässige Grundfläche des vorliegenden Bebau-

ungsplanes weniger als 20.000 m² beträgt (gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB), wird auch 

eine Vorprüfung des Einzelfalls nicht erforderlich (gem. § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB). 

Ebenso liegen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH-Gebieten (Flora-

Fauna-Habitat) oder von Europäischen Vogelschutzgebieten i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 

Buchstabe b BauGB vor. 

Dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswir-

kungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu beachten sind, liegen ebenfalls nicht vor. 

Dem Trennungsgrundsatz wird damit entsprochen.  

Die im Plangebiet beabsichtigte Errichtung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes 

mit einer Geschossfläche von rd. 2.100 m² unterliegt gem. Anlage 1, Nr. 18.8 des 

UVPG der Pflicht zur Durchführung einer Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls (A in 

Spalte 2 der Anlage 1 UVPG). Danach ist eine Allgemeine Vorprüfung für Vorhaben 

durchzuführen, die den Wert von 1.200 m² Geschossfläche für die Allgemeine Vorprü-

fung gem. Nr. 18.6.2 der Anlage 1 UVPG erreichen oder überschreiten und für die in 

sonstigen Gebieten ein Bebauungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt wird. Die 

UVP-Prüfung1 wird zeitgleich zu den Verfahrensschritten der frühzeitigen Beteiligungen 

gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB durchgeführt. 

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens nach § 

13a BauGB sind damit unter der Voraussetzung keiner Erforderlichkeit einer UVP er-

füllt. 

3 LAGE IM RAUM / BESTAND 

3.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes liegt in der Ortschaft Hammah der 

Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten und umfasst in der Gemarkung Hammah, 

Flur 4, die Flurstücke 57/4 und 54/5 sowie in der Flur 3 die Flurstücke 1/29 und 1/34 

teilweise. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 11.753 m². 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der Planzeichnung ver-

bindlich festgesetzt.  

                                                
1
 Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 7 Abs. 1 UVPG zur Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 25 „Zwischen Am Acker, Bahnhofstraße und Osterheide“, o.9 stadtplanung, 

Minden, __.__.____ 
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3.2 Zustand des Plangebietes 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich derzeit ein gastronomischer Betrieb mit 

Wohnhaus und Parkplatzflächen innerhalb der bestehenden Ortslage. Die Freiflächen 

werden durch Scherrasenflächen und die an der nördlichen Grenze verlaufende Baum-

reihe geprägt. Für das Vorhaben werden die baulichen Anlagen abgerissen und ein-

zelne Gehölze gerodet. 

Das Plangebiet grenzt im Westen an die „Bahnhofstraße“ und im Süden an die „Oster-

heide“. In der Umgebung finden sich überwiegend Wohnnutzungen. Südöstlich befin-

det sich das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hammah. Westlich entlang der 

Bahnhofstraße sind Dienstleistungen wie eine Bank oder die Verwaltung der Gemeinde 

Hammah vorzufinden.  

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes (Quelle Luftbild: Google Earth (2019))  

3.3 Immissionen  

Durch den Betrieb insbesondere des großflächigen Lebensmittelvollsortimenters kön-

nen Emissionen vom Plangebiet insbesondere durch Schall (Parkplatzverkehr, Anliefe-

rung) ausgehen und auf benachbarte (Wohn-) Nutzungen einwirken. Diese Emissionen 

können durch geeignete aktive Schallschutzmaßnahmen (z.B. Einhausen von Lieferbe-

reichen, Errichten von Schallschutzwänden, Abschirmung von Punktschallquellen) und 

organisatorische Maßnahmen (z.B. Steuerung der Anliefer- und Öffnungszeiten) ver-

mindert werden. 

Durch die bisherige Nutzung der Gaststätte liegt eine Vorbelastung des Plangebietes 

(Fahrzeugverkehr, Lärm durch Feierlichkeiten) vor, die sich auch in die Nachtstunden 

erstrecken konnte.  
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Von außen können Immissionen in Form von Straßenverkehrslärm von dem auf der 

Bahnhofstraße und der Osterheide fließenden Verkehr und ggf. vom Betrieb des süd-

östlich angrenzenden Feuerwehrgerätehauses auf das Plangebiet einwirken. 

Im Verlauf des weiteren Planverfahrens wird eine schalltechnische Untersu-

chung erstellt, die die Wirkungen des Vorhabens auf die benachbarten Nutzun-

gen ermittelt. 

Die Ergebnisse fließen in den Entwurf des Bebauungsplanes mit ein. 

3.4 Altlasten 

Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Vorbelastung des Plangebietes oder der nähe-

ren Umgebung durch Altlasten vor. Im Altlastenkataster des Landkreises Stade sind für 

das Plangebiet keine Eintragungen vorhanden. 

3.5 Einzelhandelsverträglichkeit 

Im Verlauf des weiteren Planverfahrens wird eine Verträglichkeitsuntersuchung 

erstellt, die die Wirkungen des geplanten Lebensmittelvollsortimenters auf die 

bestehenden Versorgungsstrukturen ermittelt. 

Die Ergebnisse fließen in den Entwurf des Bebauungsplanes mit ein. 

4 BESTEHENDE PLANUNGEN 

4.1 Regionales Raumordnungsprogramm 

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) für den Landkreis Stade stellt für 

den Planbereich keinerlei Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete dar. Der gesamte Sied-

lungsbereich Ortschaft Hammah ist lediglich nachrichtlich als „Vorhandene Bebauung / 

bauleitplanerisch gesicherter Bereich“ zeichnerisch dargestellt. 

Allgemein sollen gem. des LROP „Angebote der Daseinsvorsorge und angemessene 

Versorgungsstrukturen in ausreichendem Umfang barrierefrei in allen Teilen des Land-

kreises gesichert und bereitgestellt werden. Dazu sollen die Gemeinden unter Berück-

sichtigung der sich abzeichnenden Veränderungen in der demographischen Entwick-

lung ein zeitgemäßes Angebot an Einrichtungen des allgemeinen täglichen Grundbe-

darfs bei zumutbaren Entfernungen vorhalten“ (LROP 2.3-01). Da sich die Bevölke-

rungsstruktur vor allem vor dem Hintergrund des demographischen Wandels dahinge-

hend verändern wird, dass die Gruppe der Senioren und Hochbetagten – besonders in 

ländlich geprägten Regionen – zunehmen wird, ist die Planung einer Seniorenwohn- 

und Pflegeeinrichtung angeraten, um einen Beitrag zur Deckung des speziell für diese 

Bevölkerungsgruppen benötigten Wohnbedarfes zu erzielen. 

Das Plangebiet gehört regionalplanerisch nicht zu einem „Versorgungskern“. In diesen 

Versorgungskernen ist die Ansiedlung neuer und die Erweiterung vorhandener großflä-

chiger Einzelhandelsbetriebe zulässig. Jedoch sind „neue Einzelhandelsgroßprojekte 

mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten auch außerhalb der Versorgungskerne an 

verkehrlich gut erreichbaren Standorten innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes […] 

zulässig“ (LROP 2.3.3-02). Innerhalb dieser standörtlichen Festlegungen wird den Ge-

meinden grundsätzlich Entwicklungsspielraum gegeben, auch im Hinblick auf Nahver-

sorgungseinrichtungen in den Ortsteilen. Darüber hinaus soll im Landkreis Stade die 

„verbrauchernahe Versorgung insbesondere der nicht mobilen Bevölkerung deutlich 

verbessert werden“ (LROP 2.3.3-03). Bei entsprechenden Festsetzungen, die den Ver-

kauf von zentrenrelevanten Sortimenten einschränken, werden mit der vorliegenden 
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Planung eines Lebensmittelvollsortimenters die Vorgaben des LROP, insbesondere die 

städtebaulich integrierte Lage, erfüllt.  

Die vorliegende Bauleitplanung wird damit dem in § 1 Abs. 4 BauGB normierten An-

passungsgebot an die Ziele der Raumordnung insgesamt sowohl bzgl. der geplanten 

Senioreneinrichtung, als auch bzgl. des geplanten Einzelhandelsstandorts gerecht. 

4.2 Flächennutzungsplan 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes stellt der wirksame Flä-

chennutzungsplan (FNP) der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (im Stand der 

27. Änderung) derzeit eine Fläche für „Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und 

Einrichtungen“ dar. Im östlichen Bereich besteht zudem die Darstellung einer Wohn-

baufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO. 

Das Planverfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde 

Oldendorf-Himmelpforten ist bereits abgeschlossen. Der neue FNP ist jedoch noch 

nicht wirksam.  

In diesem neu aufgestellten FNP ist der Planbereich im Westen als Sondergebiet mit 

Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhandel“ gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 BauNVO und 

der östliche Bereich als Gemischte Baufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO darge-

stellt. Weiterhin besteht in der gemischten Baufläche die symbolhafte Darstellung eines 

Bereiches für „Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“. 

Dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB, nach dem Bebauungspläne aus dem 

FNP zu entwickeln sind, wird mit Rechtskraft des neuen FNP entsprochen2. 

Umgeben ist das Plangebiet im Westen und Süden von weiteren gemischten Bauflä-

chen. Im Norden und Osten schließen sich Wohnbauflächen an. Das Feuerwehrgerä-

tehaus ist als „Fläche für Gemeinbedarf“ mit entsprechendem Symbol festgesetzt. 

 

Abbildung 2: Geplante Darstellungen des Flächennutzungsplanes (Quelle: Samtgemein-

de Oldendorf-Himmelpforten) (Quelle: SG Oldendorf- Himmelpforten) 

                                                
2
 Es wird hier davon ausgegangen, dass bis zum Abschluss des Bauleitplanverfahrens der neu 

aufgestellte FNP wirksam ist. 
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5 VERKEHRLICHE ERSCHLIESSUNG DES PLANGEBIETES 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die westlich des Plangebietes 

verlaufende „Bahnhofstraße“ und die südlich verlaufende „Osterheide“, über die eine 

Anbindung in Richtung weiterer Ortschaften der Samtgemeinde besteht. So ist das 

Plangebiet durch diese Straße an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz angebun-

den.  

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes wird ausschließlich über zwei geplante 

Zu- und Abfahrten an der „Osterheide“ bewerkstelligt, jeweils eine für den Lebensmit-

telmarkt und eine für die Seniorenresidenz. Für die innere Erschließung des Plangebie-

tes inkl. Stellplätze für Mitarbeiter, Kunden, Besucher und Lieferverkehr werden Ver-

kehrsflächen auf dem Baugrundstück angelegt. Es sind ca. 130 Stellplätze im gesam-

ten Plangebiet vorgesehen. 

An den öffentlichen Personennahverkehr ist das Plangebiet über den 650 m entfernten 

Bahnhof angeschlossen. Die Linie RE 5 verkehrt stündlich Richtung Cuxhaven bzw. 

Hamburg-Harburg und passiert dabei Stade, Buxtehude und das Gemeindezentrum 

Himmelpforten. Busverkehr gibt es in Hammah lediglich in Form von Schulbuslinien. 

6 FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Im Plangebiet wird als Art der baulichen Nutzung ein „Sonstiges Sondergebiet“ (SO) 

gem. § 11 BauNVO festgesetzt. § 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO normiert, dass die 

Zweckbestimmung sonstiger Sondergebiete sowie die Art der Nutzung darzustellen 

und festzusetzen ist. Dies erfolgt durch die Zweckbestimmung „Einzelhandel“ (SO 1) 

für den westlichen Teil und „Seniorenresidenz und betreutes Wohnen“ (SO 2) für den 

östlichen Teil des Plangebietes, sowie durch die Normierung der Zulässigkeit bestimm-

ter dieser Zweckbestimmungen dienenden Nutzungen. 

 Sonstiges Sondergebiet – Zweckbestimmung Einzelhandel 6.1.1

Im westlichen Teil des Plangebietes wird als Art der baulichen Nutzung ein „Sonstiges 

Sondergebiet“ (SO1) gem. § 11 Abs. 3 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Einzel-

handel“ festgesetzt. Das Sondergebiet „Einzelhandel“ dient der Unterbringung eines 

Lebensmittelvollsortimenters und ergänzender kleinflächiger Einzelhandelsnutzungen.  

Innerhalb des SO1 sind folgende Nutzungen allgemein zulässig: 

¶ Ein Lebensmittelvollsortimenter mit einer Verkaufsfläche bis 1.350 m² 

¶ Post-/Lotto-/ Zeitschriftensortiment mit einer Verkaufsfläche bis xx m² 

¶ Ein Floristikgeschäft mit einer Verkaufsfläche bis xx m² 

Die exakte Festlegung der zulässigen Nutzungen und der zulässigen Verkaufsflächen 

erfolgt nach Vorlage der Einzelhandelsverträglichkeitsuntersuchung. 

 

Mit den Festsetzungen wird das Ziel verfolgt, innerhalb der Gemeinde Hammah einen 

leistungsfähigen Nahversorgungsstandort zur wohnortnahen Versorgung insbesondere 

der ortsansässigen Bevölkerung zu etablieren.  
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 Sonstiges Sondergebiet – Zweckbestimmung Seniorenresidenz und be-6.1.2

treutes Wohnen 

Im östlichen Teil des Plangebietes wird als Art der baulichen Nutzung ein „Sonstiges 

Sondergebiet“ (SO2) gem. § 11 BauNVO festgesetzt. 

Zwar ließe sich die hier planungsrechtlich abzusichernde Nutzung auch in einem Ge-

biet, in dem Wohngebäude allgemein zulässig sind (wie reines/allgemeines Wohnge-

biet oder Mischgebiet) realisieren. Jedoch führt die Zulassung der geplanten und sehr 

engen Nutzungsstruktur dazu, dass eine Feinsteuerung dieser Gebiete gem. § 1 Abs. 5 

BauNVO den jeweiligen Gebietscharakter nicht mehr wahren würde. So wird hier die 

Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes erforderlich3.  

Das festgesetzte Sondergebiet SO 2 "Seniorenresidenz und betreutes Wohnen" dient 

der Unterbringung einer Wohn- und Pflegeeinrichtung für Senioren und anderweitig 

Pflege- bzw. Betreuungsbedürftige. Folgende Nutzungen sind allgemein zulässig: 

¶ Ein Seniorenpflegeheim mit stationären Pflegeplätzen,  

¶ Wohneinheiten für betreutes Wohnen, 

¶ Räume für Pflegedienstleistungen und freie heilkundliche Berufe, 

¶ Einrichtungen für soziale Zwecke, 

¶ ein Café/Kiosk, 

¶ eine Apotheke. 

Die genannten Nutzungen und Einrichtungen ermöglichen zum einen ein selbstbe-

stimmtes betreutes Wohnen in zentraler Ortslage, bieten darüber hinaus jedoch auch 

für Senioren die Option, stationäre Pflegeplätze in Anspruch zu nehmen.  

Durch die Ermöglichung der Unterbringung von ergänzenden Dienstleistungen und 

Einrichtungen, die auf die Zielgruppe der Senioren und die allgemeine Zweckbestim-

mung des Gebietes zugeschnitten sind, werden die Attraktivität der Einrichtung sowie 

das Wohlbefinden für die Bewohner gesteigert und zudem lange Wege vermieden. Im 

höheren Alter ist dies oft insbesondere für die medizinisch-heilkundliche Versorgung 

vonnöten. Somit sind neben Räumen für Pflegedienstleistungen auch Räume für freie 

heilkundliche Berufe wie z.B. Ärzte, Apotheker, Psychiater, Psychotherapeuten, 

Psychologen, Krankengymnasten, Heilmasseure, Ergotherapeuten oder Logopäden im 

Sondergebiet zulässig. 

Räume für freie Berufe sind gem. § 13 BauNVO in Kleinsiedlungsgebieten, Reinen und 

Allgemeinen Wohngebieten zulässig. Da die im Sondergebiet zu etablierende Nutzung 

unter einer wohnähnlichen Nutzung zu subsumieren ist und sich insgesamt am Ge-

bietscharakter eines dem Wohnen dienenden Baugebietes orientiert, werden Räume 

für freie Berufe zugelassen. Dies wird jedoch auf die Zulässigkeit von heilkundlichen 

Freiberufen in Räumen der Gebäude der Hauptnutzung begrenzt, da sonst ggf. der zu 

erzielende Gebietscharakter des Sondergebietes (Wohnen mit pflegerischen und ge-

sundheitlichen Dienstleistungen) nicht gewahrt werden würde. Eigene Gebäude für 

diese v.g. Nutzungen sind somit nicht zulässig. 

Durch die Zulässigkeit von Einrichtungen für soziale Zwecke und eines Cafés/ Kiosks – 

als Treffpunkt für Bewohnerinnen und Bewohner untereinander sowie als Treffpunkt 

mit Angehörigen – können die im Sondergebiet lebenden Bewohner des Weiteren 

durch die Stärkung einer sozialen Gemeinschaft (gesundheitlich) profitieren. 
                                                
3
 vgl. Bayrischer VGH, Urt. v. 30.06.2009, Az. 9 N 07.541 
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6.2 Maß der baulichen Nutzung  

 Grundflächenzahl 6.2.1

Als Maß der baulichen Nutzung wird für das SO 1 eine Grundflächenzahl (GRZ) von 

0,8 festgesetzt und damit der gem. § 17 BauNVO Abs. 1 maximal mögliche Wert für 

SO-Gebiete ausgeschöpft. Dies ist notwendig, um das Grundstück für seine zukünftige 

Nutzung bestmöglich auszunutzen und eine wirtschaftlich tragfähige Verkaufsfläche zu 

ermöglichen. 

Im SO 2 hingegen wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Mit diesem GRZ-Wert wird ein 

effektiver Umgang mit Grund und Boden gewährleistet und mit der Unterschreitung der 

max. zulässigen GRZ im Sondergebiet die Lage in einer wohnbaulich geprägten Um-

gebung gewürdigt, indem weniger Fläche überbaut werden kann und damit mehr Frei-

flächen vorgehalten werden können. 

Dazu darf die GRZ gem. § 19 Abs. 4 BauNVO durch Garagen und Stellplätze mit ihren 

Zufahrten sowie Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb 

der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 

50 %, jedoch höchstens bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden. Diese Rege-

lung gilt für das SO 2. 

Es können zusätzlich gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3 Satz 2 BauNVO Überschreitungen in ge-

ringfügigem Ausmaß zugelassen werden. Von dieser Regelung wird im SO 1 Ge-

brauch gemacht. So wird im SO 1- Gebiet eine Überschreitung der max. zulässigen 

GRZ um weitere 0,1 durch erforderliche Pkw-Stellplätze zugelassen, um ausreichend 

Raum für Kundenstellplätze im Plangebiet zu ermöglichen. 

Die GRZ gibt gem. § 19 Abs. 1 BauNVO an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je 

Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. 

 Geschossigkeit und Höhe der baulichen Anlagen 6.2.2

Die max. Zahl der Vollgeschosse wird innerhalb der SO Gebiete begrenzt. 

Im SO1-Gebiet ist max. ein Vollgeschoss zulässig. Ein Vollgeschoss ist für Gebäude 

mit Lebensmitteleinzelhändlern üblich und daher die Festsetzung ausreichend. Im 

SO2-Gebiet werden hingegen max. drei Vollgeschosse zulässig. Durch diese Ge-

schossigkeit können städtebaulich markante Gebäude in einer exponierten Lage im 

Siedlungsbereich von Hammah entstehen, welche ausreichend bedarfsgerechten 

Wohnraum – sowohl selbstversorgt als auch stationär – für Senioren und anderweitig 

Pflegebedürftige bieten. 

Gleichzeitig erfolgt eine Begrenzung der max. zulässigen Gebäudehöhe, sodass die 

Höhe der baulichen Anlagen nach oben hin begrenzt wird. So erfolgt die Begrenzung 

der Gebäudehöhe im SO 1- Gebiet auf 9 m und im SO 2-Gebiet auf 14,5 m über dem 

festgesetzten Bezugspunkt (s.u.).  

Als Gebäudehöhe wird der höchste Punkt der Dachhaut bzw. die oberste Außenwand-

begrenzung (bei geschlossener Umwehrung- z.B. Attika) definiert. 

Der für diese Gebäudehöhe maßgebende Bezugspunkt wird im Bebauungsplan gem. 

§ 18 BauNVO verbindlich festgesetzt. Er ist in m über Normalhöhennull (m NHN) an-

gegeben und orientiert sich an der mittleren Geländehöhe des Plangebietes. Für das 

gesamte Plangebiet liegt der Bezugspunkt bei 9,7 m. 
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6.3 Baugrenzen 

Die festgesetzten Baugrenzen orientieren sich an der konkreten Objektplanung. Inner-

halb der so festgesetzten Baugrenzen können die künftigen baulichen Anlagen unter 

Berücksichtigung der bauordnungsrechtlich einzuhaltenden Abstände zu den Nachbar-

grundstücken gem. § 5 NBauO frei positioniert werden.  

Ein Überschreiten bzw. Vortreten von untergeordneten Gebäudeteilen, wie Vorbauten, 

Erker, Loggien, Balkone etc. über die festgesetzten Baugrenzen kann gem. § 31 Abs. 1 

BauGB ausnahmsweise zugelassen werden, um die Gestaltungsfreiheit nicht zu stark 

einzuschränken und eine individuelle und funktionale Gestaltung der Baukörper zu 

ermöglichen. Diese Überschreitung der Baugrenzen ist jedoch nur bis zu max. 1/3 der 

jeweiligen Gebäudelänge und max. 1,50 m Tiefe zulässig. 

6.4 Stellplätze und Nebenanlagen 

Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen, also die Bereiche außerhalb der 

Baugrenzen, sind Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO allgemein zulässig. 

Stellplätze für Mitarbeiter, Kunden und Besucher i.S.d. § 12 BauNVO sind nur inner-

halb der "Umgrenzung von Flächen für Stellplätze" sowie innerhalb der Baugrenzen 

zulässig. 

6.5 Verkehrsflächen 

Der Anschluss des Plangebietes an die „Bahnhofstraße“ und „Osterheide“ wird durch 

die Festsetzung einer Straßenbegrenzungslinie gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB pla-

nungsrechtlich gesichert. Die Grundstückszufahrten sind an der „Osterheide“ vorgese-

hen. 

6.6 Grünordnerische Festsetzungen 

Im nördlichen Plangebiet sind auf den festgesetzten und 4 m breiten "Flächen mit Bin-

dung für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern" die bereits vorhandenen Grün-

strukturen dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgang ist Ersatz zu pflanzen. 

Durch diese Flächen wird ein Pufferbereich zwischen dem Plangebiet und den nördlich 

angrenzenden, durch Wohnen geprägten Bereichen, geschaffen. Zudem dienen diese 

Bereiche als Lebensraum und Nahrungsgebiete für zahlreiche Vögel, Kleinsäuger und 

Insekten. 

7 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Um bestimmte städtebauliche und baugestalterische Absichten zu verwirklichen, kön-

nen die Städte und Gemeinden durch örtliche Bauvorschriften besondere Anforderun-

gen an die Gestaltung von Gebäuden, Anzahl von Stellplätzen oder die Begrünung 

baulicher Anlagen stellen. Rechtsgrundlage hierfür ist der § 84 der Niedersächsischen 

Bauordnung (NBauO). 

Die folgende örtliche Bauvorschrift zu den erforderlichen Stellplätzen erfolgt gem. § 84 

Abs. 1 Nr. 2 NBauO. Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist das festge-

setzte Sondergebiet – Zweckbestimmung Seniorenresidenz und betreutes Wohnen 

(SO 2). 

Im festgesetzten SO 2-Gebiet  sind pro Wohneinheit im Betreuten Wohnen 0,5 Stell-

plätze und für jeden Pflegeplatz 0,1 Stellplätze auf dem Grundstück herzustellen.  
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Zusätzlich zu diesen Stellplätzen ist gem. § 49 (2) Satz 2 NBauO eine dem Bedarf ent-

sprechende Zahl von Einstellplätzen für Menschen mit Behinderungen herzurichten 

und zu kennzeichnen. Im vorliegenden Fall werden hierfür mind. 2 Einstellplätze fest-

gesetzt. 

Bewohner des betreuten Wohnens besitzen teilweise noch eigene Pkw und so muss 

für diese eine Stellplatzmöglichkeit hergestellt werden. Senioren, die einen Pflegeplatz 

in Anspruch nehmen, besitzen in der Regel keinen eigenen Pkw mehr. Die Stellplätze 

dienen somit den Mitarbeitern, Besuchern und Bewohnern der geplanten Seniorenresi-

denz. 

Bei dem konkret geplanten Vorhaben mit 80 Betten und 12 Wohnungen sind so inner-

halb des SO 2-Gebietes mind. 14 Einstellplätze zzgl. mind. 2 Stellplätze für Menschen 

mit Behinderungen herzustellen. 

Mit dieser örtlichen Bauvorschrift wird sichergestellt, dass auf dem Grundstück ausrei-

chen Stellplätze zur Verfügung gestellt werden und damit das Parken auf öffentlichen 

Verkehrsflächen oder dem Gelände des benachbarten geplanten Einzelhandelsstand-

orts nicht notwendig ist. 

8 BELANGE VON NATUR UND LANDSCHAFT 

8.1 Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 

Die im Plangebiet beabsichtigte Errichtung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes 

mit einer Geschossfläche von rd. 2.100 m² unterliegt gem. Anlage 1, Nr. 18.8 des 

UVPG der Pflicht zur Durchführung einer Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls (A in 

Spalte 2 der Anlage 1 UVPG). 

Danach ist eine Allgemeine Vorprüfung für Vorhaben durchzuführen, die den Wert von 

1.200 m² Geschossfläche für die Allgemeine Vorprüfung gem. Nr. 18.6.2 der Anlage 1 

UVPG erreichen oder überschreiten und für die in sonstigen Gebieten ein Bebauungs-

plan aufgestellt, geändert oder ergänzt wird.  

§ 7 Abs. 1 UVPG führt dazu aus:  

„Bei einem Neuvorhaben, das in Anlage 1 Spalte 2 mit dem Buchstaben „A“ ge-

kennzeichnet ist, führt die zuständige Behörde eine allgemeine Vorprüfung zur 

Feststellung der UVP-Pflicht durch. Die allgemeine Vorprüfung wird als über-

schlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien 

durchgeführt.  

Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der zu-

ständigen Behörde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, 

die nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wä-

ren.“ 

8.2 Beschreibung des Umweltzustandes und der Umweltauswirkungen 

Da es sich um einen Bebauungsplan handelt, der im beschleunigten Verfahren aufge-

stellt werden kann, gilt der Eingriff gem. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als bereits vor der 

planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die Eingriffsregelung gem. § 1a 

Abs. 3 BauGB findet somit keine Anwendung.  

Ebenso liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von FFH-Gebieten oder 

europäischen Vogelschutzgebieten vor (Natura 2000; gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB):  
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¶ Das nächstgelegene FFH-Gebiet (Wasserkruger Moor und Willes Heide, Kenn-

zahl DE 2322-331) liegt ca. 3,9 km nord-nord-östlich im Bereich des Kehdinger 

Moor. Negative Auswirkungen auf dieses FFH-Gebiet sind auf Grund der Ent-

fernung des Plangebietes zu diesem Gebiet nicht zu erkennen. 

¶ Auch auf das nächstgelegene EU-Vogelschutzgebiet (Unterelbe, Kennzahl DE 

2121-401) ca. 9,5 km nordöstlich des Plangebietes im Bereich der Unterelbe 

sind aufgrund topographischer und geographischer Trennung keine beeinträch-

tigenden Wirkungen erkennbar. 

Die sonstigen wesentlichen Auswirkungen der Planung auf die Belange von Natur und 

Landschaft sind nachfolgend schutzgutbezogen dargestellt. 

 Schutzgut Mensch (§ 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB) 8.2.1

Das Schutzgut Mensch wird anhand der Kriterien Leben, Gesundheit und Wohlbefin-

den beurteilt. 

Das Plangebiet liegt im Siedlungsbereich und kann in die vorhandenen verkehrlichen, 

technischen sowie sozialen Infrastrukturen eingebunden werden. Durch die Planung 

wird der anhaltenden Nachfrage nach Wohn- und Pflegeplätzen für Senioren und pfle-

gebedürftigen Menschen in der Samtgemeinde entsprochen, so dass die Planung ins-

besondere dieser Bevölkerungsgruppe zu Gute kommt. Mit dem neuen Einzelhandels-

standort wird die Möglichkeit der Nahversorgung der gesamten Bevölkerung Hammahs 

erheblich verbessert. 

Durch die Nutzungen in dem SO 1-Gebiet können Emissionen in Form von Lärm auf-

treten (z.B. Anliefer- und Kundenverkehre, Betrieb von Klima- und Lüftungsanlagen). 

Diese Anlagen sind so auszurichten und zu betreiben, dass erhebliche Beeinträchti-

gungen der nächstgelegenen, immissionssensiblen Wohnnutzungen ausgeschlossen 

sind.  

Ergänzung nach Vorlage der schalltechnischen Untersuchung zum Entwurf. 

Mögliche Beeinträchtigungen treten in Form von Lärm und ggf. Erschütterungen wäh-

rend der der Bauphase auf. Diese Immissionen sind temporär und werden daher in 

Bezug auf angrenzende Wohnnutzungen als gering eingeschätzt. 

 

 Schutzgut Tiere (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 8.2.2

Das Plangebiet hat durch seine Lage im zentralen Siedlungsbereich keinen Zugang zur 

freien Landschaft. Durch die umgebende Bebauung ist das Plangebiet insgesamt be-

reits strak anthropogen vorbelastet. 

Die bebauten Bereiche bzw. die Scherrasenflächen weisen nur eine geringe Habitat-

qualität z.B. für Vögel und Kleinsäuger auf. Darüber hinaus können sämtliche Gewäs-

serarten und Arten der strukturreichen Kultur- und Auenlandschaften aufgrund abwei-

chender Habitatansprüche ausgeschlossen werden. Insbesondere im Bereich der be-

stehenden Gebäude können gebäudebewohnende Arten (z.B. Fledermäuse, Vögel) 

nicht vollständig ausgeschlossen werden. Unmittelbare Hinweise auf das Vorkommen 

seltener oder geschützter Arten liegen nicht vor. 

Ergänzung nach Vorlage der artenschutzrechtlichen Prüfung (§ 44 BNatSchG) 

zum Entwurf. 
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Durch die Anlage von neuen parkähnlichen Außenwohnbereichen in den nicht über-

bauten Teilen des Sondergebietes und den Erhalt der nördlichen werden sich neue 

Gebiete entwickeln, die als Brut- und Nahrungshabitat für weniger störempfindliche 

Kleinsäuger, Insekten und Vögel dienen können. 

 

 Schutzgut Pflanzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 8.2.3

Teile des Plangebietes sind bereits versiegelt. Die Freiflächen werden durch Scherra-

senflächen und die an der nördlichen Grenze verlaufende Baumreihe geprägt, sowie 

gärtnerische Gestaltungen (Ziergehölze) im direkten Umfeld des Gasthauses. 

Die Baumreihe im Norden des Plangebietes wird zum Erhalt festgesetzt. Die übrigen 

wenigen Einzelgehölze müssen für die Umsetzung des Vorhabens gerodet werden. In 

diesem Zusammenhang ist das Fällverbot in der Brutzeit vom 1. März bis zum 30. Sep-

tember (§ 39 BNatSchG) zu berücksichtigen. Durch die Herstellung der Gebäude mit 

Nebenanlagen und parkähnliche Außenwohnbereichen werden neue Bepflanzungen 

vorgenommen. Zwischen den anzulegenden Stellplätzen können ebenso Neubepflan-

zungen vorgenommen werden. 

Eine Beeinträchtigung des Schutzguts Pflanzen ist auch unter Aspekten der biologi-

schen Vielfalt nicht erkennbar. 

 Schutzgut Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 8.2.4

Teile des Plangebietes sind durch den Gastronomiebetrieb, das Wohnhaus und Park-

flächen bereits heute versiegelt. Mit der vorliegenden Bauleitplanung wird eine zusätz-

liche Flächenneuinanspruchnahme vorgenommen. Insgesamt werden Flächen für 

Sondernutzungen in einer Plangebietsgröße von ca. 11.753 m² zugänglich gemacht, 

wobei diese zu max. 90 % (SO 1) bzw. 80 % (SO 2) versiegelt werden dürfen. Durch 

die bereits vorhandene Erschließungsstraße und z.T. vorhandene Ver- und Entsor-

gungsleitungen kann die Flächeninanspruchnahme auf das für die Bebauung erforder-

liche Maß begrenzt werden.  

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des bestehenden Siedlungsbereiches der 

Gemeinde Hammah mit vorhandenen technischen und sozialen Infrastrukturen, so 

dass das Plangebiet sinnvoll zur Auslastung dieser vorhandenen Strukturen beitragen 

kann. Eine Inanspruchnahme am Siedlungsrand gelegener und noch nicht in die vor-

handenen Infrastrukturen integrierter Flächen kann so vermieden werden. 

Auf Grund der bereits integrierten Lage und vor dem Hintergrund der zu erreichenden 

Planungsziele der Innenentwicklung, wird die Beeinträchtigung des Schutzguts Fläche 

insgesamt als gering bewertet. 

 Schutzgut Boden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 8.2.5

Der anstehende Boden im Plangebiet ist als „mittlerer Pseudogley-Podsol“ beschrie-

ben. Die Ertragsfähigkeit der Böden wird mit der Stufe „mittel“ bewertet.4 Die Durchläs-

sigkeit der Oberflächennahen Gesteine (2 Meter-Raum) ist hier als „gering“ eingestuft.5 

                                                
4
 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen, Bodenkarte im Maßstab 

1:50.000 (BK50) mit Standartauswertungen, Hannover. 
5
 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen, Hydrogeologische Übersichts-

karte im Maßstab 1:500.000 (HÜK500) – Durchlässigkeit der oberflächennahen Gesteine, Han-

nover. 
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Die Böden im Plangebiet bzw. die natürlichen Bodenhorizonte sind im Bereich der be-

stehenden Bebauung bzw. Versiegelung bereits gestört. In den unversiegelten Berei-

chen können tlw. noch ungestörte Bodenhorizonte nicht ausgeschlossen werden. Die 

Veränderungen der Bodenoberfläche in den Bereichen, die erstmalig überbaut werden, 

sind als erheblich einzustufen. 

In den zukünftig überbauten Bereichen gehen die Funktionen des Bodens als  

¶ Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Boden-

organismen, 

¶ Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nähr-

stoffkreisläufen, 

¶ Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund 

der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch 

zum Schutz des Grundwassers (BBodSchG vom 17. März 1998, NBodSchG 

vom 19. Februar 1999). 

überwiegend verloren. In den übrigen Bereichen, die als Außenwohnbereiche und Frei-

flächen genutzt werden (mind. 10 % im SO1 bzw. 20 % im SO2), bleiben die Boden-

funktionen überwiegend erhalten. 

Gemäß § 202 BauGB i.V.m. der DIN 18915 wird darauf hingewiesen, dass der 

Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen in 

nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen ist. Er ist vordringlich 

im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzu-

bauen. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden insgesamt betrachtet als mäßig 

eingestuft, da die natürlichen Bodenhorizonte teilweise bereits gestört sind. 

 Schutzgut Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 8.2.6

Durch die entstehenden Gebäude und die damit verbundene Versiegelung der Böden, 

reduziert sich im Plangebiet die Grundwasserneubildungsrate. Durch die getrennte 

Ableitung des Niederschlagswassers vom Schmutzwasser kann das Niederschlags-

wasser direkt einer Vorflut zugeleitet werden, so dass es dem Naturhaushalt erhalten 

bleibt. 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet oder der näheren Umgebung nicht vorhan-

den. Ungefähr 180 m westlich beginnt das Trinkwasserschutzgebiet „Himmelpforten, 

Schutzzone III B (Gebietsnr. 03359404101). Durch die geplante Nutzung im Plangebiet 

ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine mögliche Gefährdung des Grundwassers 

(z.B. durch Umgang mit wassergefährdenden Stoffen). Das Plangebiet liegt auch nicht 

im Bereich von Überschwemmungsgebieten oder Risikogebieten. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Wasser ist nicht erkennbar. 

 Schutzgut Klima/Luft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 8.2.7

Großräumig gesehen liegt das Plangebiet im atlantischen Klimabereich. Der Raum 

Oldendorf-Himmelpforten weist als Teil des Norddeutschen Flachlandes alle klimati-

schen Merkmale eines Gebietes in der Westwindzone der mittleren Breiten auf. Das 

Wetter ist wechselhaft und unbeständig. Die Sommer sind nur mäßig warm, die Winter 

bleiben meist mild, damit ist die Jahresschwankung der Temperatur relativ gering. 
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Die Klimaverhältnisse zeichnen sich durch mittlere Jahrestemperaturen von ca. 8,7 °C, 

relativ warme Sommer und geringe Niederschläge um 775 mm/a aus.6 Durch den Kli-

mawandel werden sich v.a. die Durchschnittstemperaturen in den nächsten Jahrzehn-

ten erhöhen. 

Stadtklimatisch betrachtet liegt das Plangebiet in einer Zone, die durch eine Wohnbe-

bauung in offener Bauweise mit anschließenden Gärten geprägt ist.  

Die geplante Bebauung führt durch Versiegelung zu einer Veränderung der mikroklima-

tischen Verhältnisse. Hinsichtlich des Meso- und Makroklimas sind aufgrund der Klein-

flächigkeit der Maßnahme keine signifikanten Veränderungen zu erwarten. 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist die Errichtung von Anlagen 

zur Nutzung erneuerbarer Energien als Nebenanlage an und auf den Gebäuden 

grundsätzlich zulässig, so dass hier auch eine Nutzung erneuerbarer Energien möglich 

ist. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Klima/Luft ist nicht erkennbar. 

 Schutzgut Landschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 8.2.8

Die das Plangebiet umgebenden Flächen werden vorrangig durch ein- bis zweige-

schossige Wohnhäuser mit daran anschließenden Gärten sowie im Westen durch 

Mischnutzung (z.B. Gemeindeverwaltung) geprägt.  

Das vorhandene Gastronomiegebäude wird abgerissen. Die neu vorgesehene Bebau-

ung wird sich in dieses vorhandene Ortsbild hinsichtlich der Kubatur der baulichen An-

lagen einfügen. Fern- oder Sichtbeziehungen zur freien Landschaft bestehen nicht. 

Die Auswirkungen auf das Orts- bzw. Landschaftsbild werden als gering eingestuft. 

 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB) 8.2.9

Nach dem Denkmalschutzgesetz Niedersachsens haben die Gemeinden die Sicherung 

der Bodendenkmäler bei der Bauleitplanung zu gewährleisten. 

Bodendenkmäler gem. § 3 Abs. 4 DSchG ND sowie Baudenkmäler gem. § 3 Abs. 2 

DSchG ND sind innerhalb des Planbereiches nicht bekannt. Fern- oder Sichtbeziehun-

gen zu anderen, außerhalb des Plangebietes liegenden Denkmälern werden durch die 

geplante Bebauung nicht beeinträchtigt.  

Dennoch kann ein Vorkommen von archäologischen Funden oder Befunden nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen werden. Durch die Regelungen des § 14 DSchG ND 

(Meldepflicht) können ggf. auftretende Funde oder Befunde geborgen oder gesichert 

werden. 

Bei Gewährleistung der Sicherung von archäologischen Funden oder Befunden wer-

den keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut erkennbar. 

 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 8.2.10

Es sind keine relevanten Wechselwirkungen zwischen den in § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-d 

BauGB genannten und im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens untersuchten Schutz-

gütern zu erkennen. 

                                                
6
 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen, Klima- und Klimawandel: Be-

obachtungsdaten 1961-1990, Hannover 
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8.3 Artenschutz 

Um die Belange des Artenschutzes bewerten zu können, ist ein Fachbeitrag Arten-

schutz gem. § 44 BNatSchG erstellt worden7. Diese Untersuchung kam zu folgendem 

Ergebnis: 

Ergänzung nach Vorlage der artenschutzrechtlichen Prüfung (§ 44 BNatSchG) 

zum Entwurf. 

 

9 VER- UND ENTSORGUNG 

9.1 Abwasserbeseitigung 

Gemäß § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah zur Versickerung gebracht 

werden oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser direkt oder über die Kanalisation 

in ein Gewässer eingeleitet werden. Dies gilt soweit dem weder wasserrechtliche noch 

sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entge-

genstehen. 

Im Bereich der Bahnhofstraße befindet sich ein Trennsystem, an den das Plangebiet 

angeschlossen werden kann. In Bezug auf die Einleitung des Niederschlagswassers 

sind hier ggf. weitere Maßnahmen (z.B. Vorreinigung des auf den Stellplatzflächen 

anfallenden Niederschlagswasser, Rückhaltemaßnahmen mit gedrosselter Einleitung 

in den Regenwasserkanal) erforderlich. 

9.2 Abfallbeseitigung 

Die Entsorgung von Abfällen wird durch den Landkreis Stade organisiert. 

9.3 Elektrizitätsversorgung 

Der für das Vorhaben erforderliche Strombedarf wird durch den örtlichen Energiever-

sorger bereitgestellt. 

9.4 Trink- und Löschwasserversorgung 

Das Plangebiet kann an die in den umgebenden Straßen vorhandenen Trinkwasserlei-

tungen angeschlossen werden. Hierüber ist über die Wasserentnahmestellen (Hydran-

ten) auch die Versorgung mit Löschwasser mit einer Entnahmeleistung gem. DVGW-

Arbeitsblatt W 405 von mind. 96 m³/h gewährleistet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Fachbeitrag Artenschutz nach § 44 BNatSchG, o.9 Landschaftsarchitekten Wolfgang Hanke, 

Minden, __.__.____ 
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10 FLÄCHENBILANZ 

Art der Nutzung Bestand Planung 

Gastronomie, Wohnhaus, Parkflächen, 

Freiflächen 
11.753 m² 0 m² 

Sondergebiet Einzelhandel 0 m² 7.078 m² 

Sondergebiet Seniorenresidenz und 

betreutes Wohnen 
0 m² 4.588 m² 

Plangebiet gesamt 11.753 m² 11.753 m² 

 

11 HINWEISE 

11.1 Bodendenkmalschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa 

Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, Bo-

denverfärbungen oder Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau- und Erdarbei-

ten gemacht werden, gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG auch in geringer Menge melde-

pflichtig sind.  

Sie müssen der zuständigen Kommunalarchäologie und der Unteren Denkmalschutz-

behörde unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und FundsteIlen sind nach § 14 

Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert 

zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbe-

hörde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

11.2 Kampfmittelbelastung 

Eine Belastung des Plangebietes durch Kampfmittel kann nicht ausgeschlossen wer-

den. Bei Baumaßnahmen sind die Flächen vorab durch eine entsprechende Luftbild-

auswertung zu überprüfen. Unabhängig davon gilt grundsätzlich: Treten verdächtige 

Gegenstände oder Bodenverfärbungen auf, sind die Arbeiten aus Sicherheitsgründen 

sofort einzustellen und Polizei, das Ordnungsamt, Feuerwehrleitstelle oder der 

Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN-Regionaldirektion Hameln-Hannover zu be-

nachrichtigen. 

12 KOSTEN, DURCHFÜHRUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

Der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten entstehen keine Planungskosten für die 
Aufstellung des Bebauungsplanes. Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforder-
lich. 
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Minden, 08.12.2019 

 

 

……………………………… 

O. Schramme, Dipl.-Ing. 

 

 

 

Fachgutachten: 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20 „Zwischen Am Acker, Bahn-
hofstraße und Osterheide“ wurden folgende gutachterliche Untersuchungen durchge-
führt: 

¶ Ergänzung zum Entwurf des Bebauungsplanes 
 

Die Gutachten sind bei der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten, Mittelweg 2, 
21709 Himmelpforten, zu den Dienststunden oder nach Vereinbarung einsehbar. 

 


